
BA Steglitz-Zehlendorf .08.2020 
BzBm 3301 
 
 
 

Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 18.08.2020 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss Nr. 1063 vom 20.05.2020 mit dem Titel 
„Wildschweinplage in Lichterfelde-Süd beenden“ 

 

2. Berichterstatter: Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 
 
 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Be-
zirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 
 
 

5. Rechtsgrundlagen: §36 (2) f BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: ./.  
 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

./. 
 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 1063/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski 
Bezirksbürgermeisterin 
  



BA Steglitz-Zehlendorf 18.08.2020 
BzBm 3301 

 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss Nr. 1063 vom 20.05.2020 

 
„Wildschweinplage in Lichterfelde-Süd  
Beenden“ 

 
Drs.-Nr. 1708/V 

  
2. Berichterstatter: Bezirksbürgermeisterin Richter-Kotowski 
  
3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis  
    zu nehmen: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 20.05.2020 den folgenden Beschluss 
gefasst: 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, bei den zuständigen Stellen in Berlin und Brandenburg 
eine Wildschweinjagd in Lichterfelde-Süd bzw. in der Osdorfer Gemarkung anzure-
gen. 
 
Hierzu wird Folgendes berichtet: 
 
Der Beschluss wurde an die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz weitergeleitet. Das entsprechende Antwortschreiben des Herrn Staats-
sekretär Tidow vom 09.08.2020 ist beigefügt. Herr Staatssekretär Tidow antwortete, 
dass eine Intensivierung der im betreffenden Gebiet ohnehin bereits stattfindenden 
Jagdausübung in Erscheinungsform einer Gesellschaftsjagd aufgrund einer mögli-
chen Gefährdung der Bevölkerung, die das Gebiet als Naherholungsgebiet nutzt, 
nicht möglich ist. Das betroffene Gebiet gilt offiziell als jagdbezirksfreie Fläche; die 
Jagd wird im Rahmen einer Sondergenehmigung von Berliner Forsten in beschränk-
tem Maße bereits gestattet. Im betreffenden Gebiet werden nach den Gegebenheiten 
vor Ort und im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten bereits alle Gelegenheiten 
der Jagdausübung auf Wildschweine ausgeschöpft. 
 
Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 
 
 
Cerstin Richter-Kotowski   
Bezirksbürgermeisterin  
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